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sonntag eingesammelt wird, die Spende zum Pfarramt
gebracht oder auf ein Renovabis-Spendenkonto über-
wiesen werden kann.

– Faltblätter: Nachlegen auf dem Schriftenstand oder
Einlegen in die Gottesdienstordnung/Pfarrbrief.

Samstag und Pfingstsonntag, 18./19. Mai 2013

– Gottesdienst mit Predigt und Spenden-Aufruf zur
Renovabis-Kollekte.

– Bekanntmachung der Renovabis-Kollekte in allen Got-
tesdiensten, auch am Vorabend, z. B.: „Heute bittet die
Kirche durch die Aktion Renovabis um eine Spende
für die Menschen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa.“

– Predigtvorschlag (siehe Aktionsheft, DVD).

Gemäß dem Beschluss der deutschen Bischöfe wird die
Renovabis-Kollekte für die Aufgaben der Solidaritätsak-
tion Renovabis ohne jeden Abzug an den Kath. Dar-
lehensfonds weitergegeben. Bitte überweisen Sie den Er-
trag der Kollekte bis spätestens sechs Wochen nach
Abhaltung der Kollekte an den Kath. Darlehensfonds,
Kollektenkasse, Konto-Nr. 7404040841 bei der Landes-
bank Baden-Württemberg, BLZ 600 501 01, mit dem Ver-
merk „K07 Renovabis 2013“ sowie der jeweiligen Kenn-
nummer der Kirchengemeinde (vgl. Amtsblatt Nr. 32 vom
7. Dezember 2012, Erlass-Nr. 372, Schreiben an die Kir-
chengemeinden vom 13. Dezember 2012). Eine pfarreiin-
terne Verwendung der Kollektengelder (z. B. für Partner-
schaftsprojekte) ist nicht zulässig. Die Kirchengemeinden
sind verpflichtet, die bei den Kollekten eingenommenen
Mittel vollständig an die Erzdiözese Freiburg abzufüh-
ren.

Hinweise für die Ausstellung der Zuwendungsbestä-
tigung bitten wir dem Amtsblatt Nr. 15 vom 15. Mai 2008,
Erlass-Nr. 292, zu entnehmen. Die Zuwendungsbestäti-
gung muss folgenden Vermerk enthalten: „Die Zuwen-
dung wird entsprechend den Angaben des Zuwendenden
an das Erzbistum Freiburg, Körperschaft des öffentlichen
Rechts, weitergeleitet zur weiteren Verwendung durch
Renovabis e. V., Freising.“ Wird die Weiterleitung in
dieser Form bestätigt, können die bisher erforderlichen
Angaben zum Freistellungsbescheid des Finanzamtes für
Renovabis entfallen.

Besonders hingewiesen sei auf das Aktionsheft, das mit
den „Bausteinen für den Gottesdienst“ auch Predigtim-
pulse an die Hand gibt. Außerdem gibt es zur Renovabis-
Pfingstaktion einen Pfarrbriefmantel sowie weitere Publi-
kationen und Materialien, die allen Pfarrgemeinden un-
mittelbar nach Ostern per Post zugegangen sind. Im o. g.
Aktionsheft finden sich Reportagen sowie Impulse und
Handlungsvorschläge – insbesondere für den Schulunter-
richt, viele Hördateien und zwei Grundsatztexte in leich-
ter Sprache sowie einen pdf-Vortrag zum Aktionsthema.

Zusätzlich zu den Texten gibt es als Audio-Datei das
Renovabis-Lied „Dass erneuert werde das Antlitz der Erde“
und Filme, Länderprofile, Landkarten. Sämtliche Mate-
rialien befinden sich auf der neuen DVD zur Renovabis-
Pfingstaktion, weiteres zusätzliches Material kann nach-
bestellt werden.

Informationen zur Pfingstaktion erhalten Sie direkt bei
der Solidaritätsaktion Renovabis, Kardinal-Döpfner-Haus,
Domberg 27, 85354 Freising, Tel.: (0 81 61) 53 09 - 49,
info@renovabis.de, www.renovabis.de, Materialbestel-
lung: renovabis@eine-welt-mvg.de.

Nr. 52

Richtlinien für Verwaltungsbeauftragte in der
Erzdiözese Freiburg

Kirchliche Verwaltung hilft den Seelsorgeeinheiten mit
ihren Gemeinden, ihrem pastoralen Auftrag gerecht zu
werden.

Angesichts der ständig wachsenden Komplexität im Ver-
waltungsbereich, die ein immer höheres Maß an Fach-
kenntnis erfordert, unterstützen Verwaltungsbeauftragte1

die Verantwortlichen – insbesondere den Pfarrer der Seel-
sorgeeinheit und den Stiftungsrat – und tragen so zu einer
deutlichen Entlastung von Aufgaben in den Bereichen der
Personal-, Finanz- und Gebäudeverwaltung bei.

1. Die Kirchengemeinden können der zuständigen Ver-
rechnungsstelle oder Geschäftsstelle der Gesamtkir-
chengemeinde einen Auftrag zur Wahrnehmung von
Verwaltungsaufgaben durch Verwaltungsbeauftragte
erteilen.

2. Die Beauftragung der Verrechnungsstelle bzw. Ge-
schäftsstelle der Gesamtkirchengemeinde erfolgt durch
den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrags.

3. Die Verantwortung für den Bereich der Verwaltung
liegt bei den Kirchengemeinden und damit beim Stif-
tungsrat. Verwaltungsbeauftragte handeln deshalb im
Auftrag der Kirchengemeinden. Wesentliche Entschei-
dungen verbleiben beim Stiftungsrat.

4. Verwaltungsbeauftragte arbeiten subsidiär. Sie fördern
die ehrenamtlichen Dienste im Verwaltungsbereich
und tragen dazu bei, dass diese weiter qualifiziert wer-
den.

5. Stiftungsrat und Verrechnungsstelle bzw. Gesamtkir-
chengemeinde vereinbaren schriftlich eine detaillierte
Aufgabenumschreibung für den Verwaltungsbeauf-
tragten. Diese wird nach sechs Monaten überprüft und
ist dem Dekan, dem Leiter der Verrechnungsstelle bzw.
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Geschäftsstelle und dem Erzbischöflichen Ordinariat
vorzulegen. Die Aufgabenumschreibung wird spätes-
tens nach der Wahl eines neuen Stiftungsrates aktuali-
siert.

6. Der Stiftungsrat überträgt dem Verwaltungsbeauf-
tragten die für dessen Tätigkeit erforderlichen Voll-
machten gemäß den Regelungen der Kirchenvermö-
gensordnung. Diese ergeben sich aus der Aufgaben-
umschreibung.

7. Der Leiter der Verrechnungsstelle bzw. Geschäfts-
führer der Gesamtkirchengemeinde übt die Dienstauf-
sicht über den Verwaltungsbeauftragten aus. Die Fach-
aufsicht liegt beim Vorsitzenden des Stiftungsrates.

8. Grundlage für die Übernahme der Verwaltungsbe-
auftragung ist ein Übergabeprotokoll2. Es wird von der
Kirchengemeinde zusammen mit der Verrechnungs-
stelle bzw. Gesamtkirchengemeinde erstellt und muss
zum Zeitpunkt der Übernahme der Verwaltungsbeauf-
tragung vorliegen.

9. Die Personalkosten für den Verwaltungsbeauftragten
werden durch den Diözesanteil des Haushaltsplans
finanziert. Die Kosten für die Ausstattung des Arbeits-
platzes in der Verrechnungsstelle bzw. Gesamtkirchen-
gemeinde sowie die Kosten für dienstliche Fahrten
werden von der Verrechnungsstelle bzw. Gesamtkir-
chengemeinde übernommen.

10. Der Verwaltungsbeauftragte ist in der Regel für meh-
rere Seelsorgeeinheiten zuständig. Bei der Berech-
nung der Stellenverteilung werden die Anzahl der
Katholiken und die Anzahl der Teilorte berücksichtigt.

Anmerkungen:
1 Sofern beide Geschlechter in Betracht kommen, ist im Folgenden so-

wohl die weibliche als auch die männliche Form gemeint.
2 Ein entsprechendes Formular ist beim Erzbischöflichen Ordinariat

erhältlich.

Nr. 53

Terminplanung der Bischöfe 2014

Im Blick auf die Terminplanungen der Bischöfe werden
Angaben über die im Jahr 2014 anstehenden Anlässe be-
nötigt, zu denen ein Bischofsbesuch gewünscht wird bzw.
erforderlich ist (z. B. Weihegottesdienste, Aussendungs-
und Beauftragungsfeiern, Altar- und Kirchweihen, beson-
dere Jubiläen von Pfarreien und kirchlichen Verbänden,
Wallfahrten, Dekanats- und Regionaltage u. a.).

Wir bitten alle betreffenden Pfarreien, Ausbildungsein-
richtungen, Verbände etc. um eine baldige Mitteilung der
Daten, spätestens bis 10. Juni 2013. Später eingehende
Anfragen können nur noch bedingt berücksichtigt werden.

Terminwünsche sind zu richten an:
Michael Maas, Erzbischöflicher Sekretär, Schoferstr. 2,
79098 Freiburg, michael.maas@ordinariat-freiburg.de

Nr. 54

Führungstraining: Schwierige Gespräche in
der Personalführung

Dienstvorgesetzte stehen immer wieder in Situationen, in
denen sie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kritische
Themen und Konflikte konstruktiv bearbeiten möchten
und müssen. Das Führungstraining zeigt Wege, wie man
den kleinen oder großen Ärger klären und so Energie für
die Bewältigung der beruflichen Aufgaben gewinnen kann.
Neben Informationen und Tipps zum Hintergrund von
Konflikten und produktiven Reaktionen darauf, stehen vor
allem praktische Lernsituationen in kleinen Gruppen im
Mittelpunkt der Veranstaltung.

Zielgruppe: Dienstvorgesetzte in Pastoral und Verwal-
tung, Kindergartengeschäftsführer/innen
und Verrechnungsstellenleiter/innen

Termin: 18. Juni 2013, 9:30 Uhr, bis
19. Juni 2013, 13:00 Uhr

Ort: Karl Rahner Haus
Habsburgerstr. 107, 79104 Freiburg

Veranstalter: Institut für Pastorale Bildung Freiburg,
Referat Leiten – Planen – Entwickeln

Leitungsteam: Diana Beetz, Supervisorin, Organisati-
onsberaterin, Personzentrierte Beratung
(GwG)
Wolfgang Oswald, Referatsleiter, Super-
visor
Susanne Strobel-Seiler, Dipl.-Psychologin,
Supervisorin
Ulrich Schabel, Referent für Personalent-
wicklung, Supervisor

Kostenanteil (inkl. Übernachtung/Vollpension): Die Kos-
ten für die pastoralen Mitarbeiter werden vom Institut für
Pastorale Bildung getragen. Führungskräfte in der Ver-
waltung: 60,00 € (wird vom Dienstgeber übernommen).

Anmeldungen bis 3. Mai 2013 an das Institut für Pastora-
le Bildung, Referat Leiten – Planen – Entwickeln, Habs-
burgerstr. 107, 79104 Freiburg , Tel.: (07 61) 1 20 40 - 2 50
(Frau Witt), Fax: (07 61) 1 20 40 - 52 50, leiten-planen-
entwickeln@ipb-freiburg.de, www.ipb-freiburg.de.
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